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An den 

Präsidenten des Nationalrates 

Dr. Heinz FISCHER 

Parlament 

1017 Wie n 

Die Abgeordneten zum Nationalrat Dr. PARTIK-PABLE, 

'163 lAB 

1991 -04- 0 It 
zu S.5D IJ 

Dipl.-Ing. 

Dr. PAWKOWICZ haben am 27. Feber 1991 unter der Nr. 550/J an 

mich eine schriftliche parlamentarische Anfrage betreffend 

Fahrtechnikkurse für Sicherheitsbeamte gerichtet, die folgen­

den Wortlaut hat: 

"1. Wurde in österreich bereits Exekutivbeamten die Möglich­
keit eingeräumt 1 im Rahmen ihrer dienstlichen Tätigkeit an 
derartigen Fahr~echnikkursen teilzunehmen? 

2. Werden Sie die entsprechenden Veranlassungen treffen, 
damit aus den genannten Gründen die für den exekutiven 
Außendienst vorgesehenen Sicherheitsbeamten in Hinkunft an 
einem entsprecfienden Fahrtechnikkurs teilnehmen können 
und, wenn nein, warum nicht? .. 

3. Wenn ja: Ab wann ist hiemit zu rechnen?" 

Diese Anfrage beantworte ich wie folgt: 

Zu Frage 1: 

Ja. 

Im Rahmen der dienstlichen Kraftfahrausbildung zur Erlangung 

der Berechtigung zum Lenken von Dienstfahrzeugen werden seit 

Jahren sogenannte Perfektionskurse bzw. Perfektionsfahrten 

durchgeführt. 
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In Einzelfällen werden auch von privaten Veranstaltern (Auto~o­

bilclubs) organisierte SpezialJ{urse mit Exekutivbeamten be­

schickt. 

Zu Frage 2: 

Ober die oben erwähnten Kurse hinaus ist beabsichtigt, für 

Beamte, die SondereinheiteJl wie den Mobilen Einsatzeinheiten 

angehören bzw. im Sicherungs- und Begleitdienst oder als Len­

ker von Observations- und Spezial fahrzeugen eingesetzt sind, 

spezielle Fahrtechnikkurse durchzuführen. 

Die zu Frage 1 genannten Kurse und tahrten werden latifend 

durchgeführt. 

Die zu Frage 2 erwähnten Fahrtechnikkurse werden etwa ab Jah­

resmitte abgehalten werden. 

463/AB XVIII. GP - Anfragebeantwortung  (gescanntes Original)2 von 2

www.parlament.gv.at




